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Gemäß § 11 Tierschutzgesetz ist 
 
• das Halten von Wirbeltieren für andere 

in einem Tierheim oder einer ähnli-
chen Einrichtung, die dadurch ge-
kennzeichnet sind, dass sie auf Dauer 
angelegt sind und überwiegend der 
Aufnahme und Pflege von Fund- und 
Abgabetieren für Dritte dienen, 

• das Halten von Wirbeltieren in zoologi-
schen Gärten oder anderen Einrich-
tungen, in der Tiere gehalten oder zur 
Schau gestellt werden, 

• das Ausbilden von Hunden zu 
Schutzzwecken für Dritte oder die Un-
terhaltung von Einrichtungen zu diesem 
Zweck, 

• das Abhalten von Tierbörsen für Wir-
beltiere zum Zwecke des Tausches o-
der Verkaufes von Tieren durch Dritte, 

• das gewerbsmäßige Züchten oder 
Halten von Wirbeltieren (außer ldw. 
Nutztieren und Gehegewild), 

• das gewerbsmäßige Handeln mit 
Wirbeltieren, 

• das gewerbsmäßige Unterhalten ei-
nes Reit- oder Fahrbetriebes, 

• das gewerbsmäßige Zurschaustellen 
von Tieren oder das Zurverfügungs-
tellen von Tieren zu solchen Zwecken 
(darunter fällt auch das Mitführen von 
Tieren zum Zweck des „Spenden“ 
Sammelns, 

• die gewerbsmäßige Bekämpfung von 
Wirbeltieren als Schädlinge 
 

erlaubnispflichtig.

 
 
 
Voraussetzung für die Erteilung einer 
Genehmigung entsprechend § 11 Tier-
schutzgesetz ist u.a. der Nachweis vor-
handener Sachkunde. 
 
Dieses Seminar soll auf die Überprü-
fung der geforderten Sachkunde vorbe-
reiten und wird bei ausreichender An-
zahl von Teilnehmer/innen vom 
11.01.16 bis 08.02.16 durchgeführt. 
 
Der Unterricht ist einmal wöchentlich an 
5 Montagabenden (18:00 – 21:45 Uhr) 
in Bassum, DLRG-Haus, geplant.  
 
Die Kursgebühr beträgt 250 € pro Teil-
nehmer. 
 
 
 

Informationen und Anmeldung: 
 

LEB-Beratungsbüro 
Am Bremer Dreh 1 
49406 Barnstorf 
 
Tel.: 05442 2824 
Fax: 05442 2825 
Mail: nienburg@leb.de 

 
VORBEREITUNGSKURS 
für die Prüfung zur Erteilung des 

§ 11 Scheins 
 

(Qualifizierung zur Erlangung der 
Sachkunde für eine Erlaubnis nach §11 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 Buchstabe f 
TierSchG) 

 
20 Unterrichtsstunden 

Theorie und Praxis 
 
 

11.01.16 bis 08.02.16 
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Qualifizierung zur Erlangung der 
Sachkunde für eine Erlaubnis 
nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 
Buchstabe f TierSchG 
 
Themeninhalte: 
 

• Biologie des Hundes 
Anatomie, Verhaltensbiologie, 
Ausdrucksverhalten, Domestika-
tion, Rassekunde 

 
• Aufzucht, Haltung, Fütterung 

und allgemeine Hygiene, 
erkennen von Abweichungen, 
Welpenentwicklung 

 
• Häufige Erkrankungen des 

Hundes 
Verletzungen, Notfall, Erste Hil-
fe, Infektionskrankheiten 

 
• Medizinische Prophyla-

xe/Versorgung 
Bewegungsapparat, Stoffwech-
selerkrankungen, altersbedingte 
Erkrankungen 

 

 
 
 
 
 
 
 

Themeninhalte: 
 

• Einschlägige tierschutzrecht-
liche und sonstige Bestim-
mungen 
bundes- und landesrechtliche 
Regelungen zu gefährlichen 
Hunden 

 
• Ausbildung und Training 

Lernverhalten, Kommunikation 
(Hund-Mensch, Mensch-Hund), 
tierschutzgerechte und tier-
schutzwidrige Erziehungsme-
thoden, angemessene Beschäf-
tigung, Angst- und Aggressions-
verhalten, Angstvermeidung im 
Alltag 

 
• Ausreichende Fähigkeiten im 

Umgang mit Hund und Halter 
Kommunikation zwischen Trai-
ner und Hundehalter 
 

 
Voraussetzung für die Teilnahme  
an diesem Kurs:  
 
Interesse an der Haltung oder Zucht 
von Hunden 

 
 

Abschluss:  
 

Trägerinterne Teilnahmebescheinigung 
 
 
Dieser Kurs bereitet auf die Prüfung 
zur Erteilung des § 11 Scheins 
TierSchG vor. Diese Prüfung ist im 
Kurs nicht enthalten. Es fallen zusätz-
lich externe Prüfungsgebühren an. 

 
 
 
 

Zusatzangebot: 
 

Es besteht die Möglichkeit, nach Ab-
solvierung des Kurses an einem  
Reflektionsabend teilzunehmen, der 
der gezielten Prüfungsvorbereitung 
dient. 
 

Termin: 15.02.16 
Kosten: 50 € (zusätzlich zur Kursgebühr) 
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